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Teilrevision  des  Bundesgesetzes vom  17.  Juni  2005  über das Bundesgericht 
(Bundesgerichtsgesetz; BGG;  SR 173.110);  Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Flügel 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der  Gemeinderat dankt für  die  Gelegenheit, sich im Rahmen  des  Vernehmlassungs-

verfahrens betreffend Teilrevision  des  Bundesgerichtsgesetzes äussern zu können. 

Die  Teilrevision sieht vor, dass alle Kantone für Beschwerden gegen kommunale Erlas-
se eine kantonale Vorinstanz vorsehen müssen.  Dies  ist im Kanton Bern bereits heute 
der  Fall (Artikel  74  Absatz  2  Buchstabe  b des  Gesetzes vom  23. Mai 1989  über  die 
Verwaltungsrechtspflege [VRPG; BSG  155.21]). Die  Stadt Bern ist deshalb  von der  ge-
planten Revision nur  am  Rande betroffen. Aus diesem Grund verzichtet  der  Gemeinde-
rat auf eine Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Maneke Kruit 

Stadtpräsidentin 

Dr. Claudia Claudia  Mannhart 

Stadtschreiberin 
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